
Universität Potsdam
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

St u d i en o r d n u n g

für den Aufbaustudiengang „ Finanzmärkte, Banken,

Versicherungen und Öffentliche Wirtschaft“

vom Senat der Universität Potsdam am 06. Dezember 2000 beschlossen

§1 Geltungsbereich

Diese Studienordnung regelt in Verbindung mit der Prüfungsordnung den Aufbau-

studiengang "Finanzmärkte, Banken, Versicherungen und Öffentliche Wirtschaft" an

der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam.

§ 2 Ziele und Besonderheiten des Studiengangs

(1) Der Aufbaustudiengang "Finanzmärkte, Banken, Versicherungen und Öffentliche

Wirtschaft" soll jungen Hochschulabsolventen insbesondere aus Transformationslän-

dern eine Vertiefung volks- und betriebswirtschaftlicher sowie verwaltungswissenschaft-

licher Kenntnisse vermitteln. Sein wesentliches Lernziel liegt darin, die Studierenden

mit den international akzeptierten Methoden des modernen wissenschaftlichen

Arbeitens vertraut zu machen. Genau dies ist die Voraussetzung dafür, daß eine Um-

setzung des theoretischen Rüstzeugs auf die spezifischen Problemstellungen in den

Transformationsländern gelingen kann. Dabei konzentriert sich das Studienprogramm

auf diejenigen wirtschafts- und verwaltungswissenschaftlichen Themen, die für die

weiteren Transformationsprozesse von zentraler Bedeutung sind. Die Studierenden

sollen durch den Aufbaustudiengang in die Lage versetzt werden, sowohl auf Mikro- als

auch auf Makroebene die Transformationsprobleme theoretisch einzuordnen, akzep-

table politische Lösungsansätze zu entwickeln  und diese auch auf der einzelwirtschaft-

lichen Ebene umsetzen zu können.
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(2) Ein erfolgreiches Studium führt nach Bestehen der Abschlußprüfung zur Verleihung

des akademischen Grades "Master of Economics and Business".

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen

(1) Voraussetzungen zur Teilnahme am Weiterbildungsstudiengang "Finanzmärkte,

Banken, Versicherungen und Öffentliche Wirtschaft" sind:

(a) Mindestens ein erfolgreiches achtsemestriges Universitätsstudium in einem wirt-

schaftswissenschaftlichen Fach. Der vorgelegte akademische Erstabschluß soll über-

durchschnittlich sein (d.h. mit "gut" oder besser bewertet sein) und muß den Vorgaben

der Zentralstelle zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse entsprechen.

Bewerber mit einem abweichenden Erstabschluß können ausnahmsweise zugelassen

werden, wenn sie die notwendigen Qualifikationen anderweitig nachweisen können.

(b) Nachgewiesene gute deutsche Sprachkenntnisse, die erwarten lassen, dass das

Studium erfolgreich durchgeführt werden kann. Als Nachweis der für ein Studium aus-

reichenden Deutschkenntnisse werden die gemäß Akademischem Auslandsamt der

Universität Potsdam geltenden Zertifikate anerkannt. Studienbewerber, die keine aus-

reichenden Deutschkenntnisse besitzen, können die notwendigen Kenntnisse an der

Universität Potsdam erwerben. Im Zweifelsfall entscheidet der Prüfungsausschuss. Bei

Studenten, die als Stipendiaten deutscher Förderer einer Prüfung der deutschen

Sprachkenntnisse unterliegen, gilt die Annahme durch den Stipendiengeber als Aner-

kennung. Außerdem können zusätzlich Englischkenntnisse gefordert werden, wenn

dies für den Masterstudiengang notwendig ist.

(2) Über die Zulassung zum Studiengang "Finanzmärkte, Banken, Versicherungen und

Öffentliche Wirtschaft" entscheidet der Prüfungsausschuß, ggf. im Einvernehmen mit

Drittmittelgebern (DAAD in Vertretung des „Rußlandfonds der deutschen Wirtschaft“).

(3) Nach der Zulassung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Universität

Potsdam mit allen studentischen Rechten und Pflichten immatrikuliert.
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§ 4 Studienberatung, Studienvorbereitung und Anrechnung bereits absolvierter

Studien

(1) Vor der Aufnahme in den Weiterbildungsstudiengang findet eine obligatorische

Studienberatung statt. In ihr werden Studienvoraussetzungen geklärt und Interessen-

schwerpunkte mit dem konkreten Studienangebot abgestimmt. Für eine kontinuierliche

Studienbetreuung wird von seiten des Studiengangs Sorge getragen. Zu diesem Zweck

finanziert der DAAD eine Tutorenstelle

(2) Soweit studienvorbereitende Kurse angeboten werden, kann ein erfolgreicher

Besuch zur Pflicht gemacht werden.

(3) Bereits erbrachte wissenschaftliche Studienleistungen oder vorhandene Abschlüsse

können auf den Aufbaustudiengang nicht angerechnet werden (s. §6 Prüfungsord-

nung). Studienleistungen im Rahmen des Studiengangs "Finanzmärkte, Banken, Ver-

sicherungen und Öffentliche Wirtschaft", die außerhalb der Universität Potsdam er-

bracht werden, können vom Prüfungsausschuß nach Maßgabe der Studien- und

Prüfungsordnung anerkannt werden.

§ 5 Zeitliche Studienstruktur

(1) Der Studiengang ist auf drei Semester beschränkt. Dabei können in dem ersten

Semester Veranstaltungen des Hauptstudiums in den Wirtschaftswissenschaften ge-

wählt werden, wobei aus den in der Anlage aufgeführten Wahlveranstaltungen maximal

4 CP pro Fach angerechnet werden können.

(2) Der Studienablauf im zweiten und dritten Semester wird ebenfalls durch die in der

Anlage konkretisierten obligatorischen und wählbaren Veranstaltungen geregelt, wobei

die Mehrzahl der dort aufgeführten Lehrveranstaltungen von den Lehrstühlen im zwei-

semestrigen Rhythmus angeboten werden.
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§ 6 Inhaltliche Studienstruktur

(1) Die Lehrveranstaltungen des Aufbaustudiengang "Finanzmärkte, Banken, Versiche-

rungen und Öffentliche Wirtschaft" sind in zwei Studienbereiche gegliedert:

(a) Obligatorische Lehrveranstaltungen,

(b) Wahlveranstaltungen.

(2) Die Studienbereiche gliedern sich in Veranstaltungen zu den Fächern Volkswirt-

schaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und Verwaltungswissenschaften. Die Studien-

gestaltung soll sich am Studienplan (s. Anlage) orientieren.

§ 7 Leistungsnachweise und Abschlußprüfung

Die erfolgreiche Teilnahme an den zu belegenden Lehrveranstaltungen wird durch

Leistungsnachweise dokumentiert, die gemäß den Vorgaben der Prüfungsordnung des

Aufbaustudiengangs "Finanzmärkte, Banken, Versicherungen und Öffentliche

Wirtschaft" zu erbringen sind. Die Abschlußprüfung wird ebenfalls gemäß dieser

Prüfungsordnung durchgeführt.

§ 8 Qualitätskontrolle und Akkreditierung

Die Studienveranstaltungen und der Studiengang werden kontinuierlich evaluiert. Die

gewonnenen Erfahrungen sollen in regelmäßige Überprüfungen und ggf. Revisionen

des Studiengangs einfließen und die Grundlage einer anzustrebenden internationalen

Akkreditierung bilden.
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Anlage: Studienplan

Bei den folgenden Veranstaltungen handelt es sich i. A. um zweistündige Veranstal-

tungen, die entweder semesterweise im Wochenrhythmus oder als Blockveranstal-

tungen durchgeführt werden. Jeder Studierende hat aus dem gegebenen Angebot von

obligatorischen und Wahlveranstaltungen mindestens diejenige Zahl an Veranstal-

tungen zu belegen, die ihm den Erwerb der nach der Prüfungsordnung erforderlichen

Credit Points (CP) ermöglichen. Dabei ensptricht eine Semesterwochenstunde (SWS)

einer Veranstaltung einem CP.

Obligatorische Lehrveranstaltungen

I. Finanzmärkte

(Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie mit dem Schwerpunkt makrökonomische
Theorie und Politik)

Geldtheorie (2 SWS)

Geldpolitik (2 SWS)

Monetäre Außenwirtschaftstheorie (2 SWS)

Spezielle Makroökonomik (2 SWS)

II. Banken

(Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzierung und
Banken)

Bank I (2 SWS)

Bank II (2 SWS)

Kapitalmarktanalyse (2 SWS)

Hauptseminar Bankwirtschaft (2 SWS)

III. Versicherungen

(Dr.-Wolfgang-Schieren-Lehrstuhl für Versicherungs- und Risikomanagement,
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin)

Versicherungsmanagement I (2 SWS)

Versicherungsmanagement II (2 SWS)

Risikomanagement (2 SWS)
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IV. Öffentliche Wirtschaft

(Lehrstuhl für Finanzwissenschaft)

Staatstheorie und Öffentliche Güter (2 SWS)

Steuerlehre (4 SWS)

Sozialökonomik (Theorie und Praxis der Sozialversicherung) (2 SWS)

Umweltökonomik (2 SWS)

V. Wirtschaftsordnung und –struktur

(Lehrstühle für VWL/Wirtschaftspolitik und Wirtschaftspolitik/Internationale
Wirtschaftsbeziehungen)

Wettbewerbstheorie und –politik (2 SWS)

Strukturpolitik (einschließlich Industrie und FuT-Politik) (2 SWS)

Sektorale Wirtschaftspolitik (2 SWS)

Internationale Wirtschaftsbeziehungen (2 SWS)

Wahlveranstaltungen:

Zu den Wahlveranstaltungen gehören alle Fächer in den folgenden Bereichen. Der PA

kann auf Antrag auch Leistungen, die in Veranstaltungen an Berliner Universitäten

und/oder anderen Fachbereichen erbracht worden sind, anerkennen. Es ist dabei zu

beachten, daß im ersten Studiensemester maximal 4 CP pro Fach angerechnet werden

können.

1. Volkswirtschaftstheorie

2. Wirtschaftspolitik

3. Finanzwissenschaft

4. Europäische Wirtschaft und Internationale Wirtschaftsbeziehungen

5. Umweltökonomik und Umweltmanagement

6. Organisation und Personalwesen

7. Marketing

8. Finanzierung und Banken

9. Öffentliche Verwaltung/Öffentliche Unternehmungen (Public Management)

10. Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung

11. Statistik

12. Recht für Wirtschaftswissenschaftler


